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Anordnung Nr. 2* 
zur Durchführung der Kontrolle der Inanspruch

nahme des Lohnfonds in der volkseigenen und 
konsumgenossenschaftlichen Wirtschaft.

— Lonfonds für das technische Personal —

Vom 1. April 1959

Auf Grund des § 7 Abs. 1 der Sechsten Durchfüh
rungsbestimmung vom 26. Januar 1956 zum Gesetz über 
die Deutsche Notenbank — Kontrolle über die In
anspruchnahme des Lohnfonds in der volkseigenen und 
konsumgenossenschaftlichen Wirtschaft — (GBl. I S. 157) 
sowie des § 9 der Anordnung vom 2. Januar 1957 
(GBl. I S. 82) wird folgendes angeordnet:

§ 1
(1) In Übereinstimmung mit den staatlichen Planauf

gaben ist innerhalb des Lohnfonds B der volkseigenen 
Industrie- und Verkehrsbetriebe als ein besonderer, 
zweckgebunden auszuschöpfender Teil der Lohnfonds 
für das technische Personal zu bilden.

(2) Die Betriebe sind verpflichtet, der Bank viertel
jährlich über die geplante Höhe und die effektive Aus
schöpfung des Lohnfonds für das technische Personal 
zu berichten.

(3) Sofern in der gemäß § 3 Abs. 1 der Anordnung 
vom 2. Januar 1957 zu ermittelnden Kennziffer (Be
messungsgrundlage) eine Übererfüllung des Produk
tions- oder Leistungsplanes ausgewiesen wird, sind die 
Betriebe berechtigt, den Lohnfonds für das technische 
Personal entsprechend den für den Lohnfonds A gel
tenden Bestimmungen relativ zum Stande der Plan
erfüllung in Anspruch zu nehmen.

§ 2
Die Bank kontrolliert vierteljährlich die Einhaltung 

und die zweckgebundene Verwendung des Lohnfonds 
für das technische Personal.

• Anordnung (Nr. 1) (GBl. I 1957 S. 82)

§ 3
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 

1959 in Kraft.

Berlin, den 1. April 1959

Der Präsident der Deutschen Notenbank
I. V.: T o d t m a n n  

Vizepräsident

Berichtigungen
Das Büro der Regierungskommission für Preise weist 

darauf hin, daß die Preisanordnung Nr. 812/2 vom
8. Oktober 1958 — Anordnung über die Preise für Lohn
verzahnung — (Sonderdruck Nr. P 652 des Gesetzblattes) 
wie folgt zu berichtigen ist:

In der Preisliste 5.21 auf Seite 21 muß es im Kopf der 
letzten Spalte richtig heißen:

„DM je Stück“.

Das Büro der Regierungskommission für Preise weist 
| darauf hin, daß die Preisanordnung Nr. 1230 vom 

15. August 1958 — Anordnung über die Preise für 
Lastenaufzüge mit und ohne Personenbeförderung — 
(Sonderdruck Nr. P 676 des Gesetzblattes) wie folgt zu 
berichtigen ist:

In der Preisliste muß es unter Ziffer 11.2 richtig 
heißen:

„Preise laut Preisanordnung Nr. 560 zuzüglich 22 °/o 
Zuschlag“.

Das Büro der Regierungskommission für Preise weist 
darauf hin, daß die Preisanordnung Nr. 481/1 vom 
19. September 1958 — Anordnung über die Preise für 
gezogenen, legierten und unlegierten Stahldraht ab 
100 kg/mm2 Festigkeit — (Sonderdruck Nr. P 583 des 
Gesetzblattes) wie folgt zu berichtigen ist:

In der Preisliste 10 muß es richtig heißen 
Güte A: Strickmaschinennadeldraht C 70 W 1 
Güte B: Strickmaschinennadeldraht C 100 W 1.
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